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Auftebung des immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids rechtskräftig. Erfolg für den BUND

IthlnD/llßr Die Bezirhrcgierung
Amsbery ünd Tlianel sind vor den
Brrr des!€iraltungsgericht in IriF
zig mit dem Antag auJ zulassung
der Revision gegen das Urteil d€s
ObeneMaltungsgerichts Münster
wm 1. Dezefrber 2011 gescheitert.
Damit ist die lom nortlrhein-wesdi-
lischen landesverband des Bund für
Umw€lt ünd Naturschutz Deutsch-
land (BUND) eNtrittene Aulhebullg
des inmissionsschutäechtlichen
Vorbescheids und der r. Teilgeneh-
nigong für das Kohlekaftwerk Lü-
nen rechtskdrftig.

SdbidEflde B€€htrHniFrry
In dern Beschluss heißt es, dass die
Vodnstanz zu Recht di€ AuffaLssung
vertreten habe, dass bei der Prüftng,
ob prolektbedingte Schadstofrein'
häge die Relevanzschwelle über'
schreiten, kumulativ die Auswirkun-
gen anderer Prcjekte zu berücksich-
tigen sind. Insolem iBt die Verhäg.
lichkeit eines Projektes nicht isoüert
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langwiedger lveg gew€se4 die zahl
rcichen Rechtsi€rstöße im Geneh-
migüngsverfahren fih das KohlF
kraftwerk herduszuarbeit€n, doch
der Autuänd habe sich gelohnt
heißt es in einer Presseerklifung.
Der BUND teue sich, dass das
grundlegende Urteil des Oben€r-
waltungsg€richts höchstdchterlich
bestätigt wurde.

Arlrdg fAü$ahn€EsEfinltuE
Dem derzeitigen Versdch von T}ia-
nel, das Kohlekaftwerk über ein€n
neuen Antag zu rctten, erteilt der
BUND eine Absage. Auch die neu
eingereichten Unterlagen kön[ten
die FFH"Verträglichkeit des Itaft-
werks nicht belegen. Dass Tianel
selbst nicht mehr an den Unbedenk-
lichkeitsnachweis glaube, unteNtrei-
che der Anhag einer Ausnahmege-
nebmigung von den g€setzlichen

Gebiete (Cappenberger W?ilder, Lip-
peaue).

anhaJtd dervon ibm selbst eü eügten
Aüswirküngen, sondem ünter Ein-
schluss der Ausv,/irkungen anderer
hiffeichend !€destigter Pläne und
Projekte zu beürteilen. Nür so kann
eine schleichende Beeintiächtigung

der Schutzg€biete veüindert wer-
den.

Der BUND sieht si€h duch den
Beschluss des Bündesverwaltungg
gedchts auJ ganzer Linie bestätigt:
Es sei zwar ein 6ehr mühseliger und


